
Herzlich Willkommen 
 zur Vollversammlung des FB 15! 
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1. Alte und neue Gesichter am FB15 
 
Dipl. Ing Ruben Lang als Vertretungsprofessor 

und  

Dipl. Ing. Joachim Raab als Lehrbeauftragter 

(o5 Architekten Frankfurt) 

 

 

vertreten die Professur EuG (ehem. Morger) im WiSe 17-18  

 

Welcome back home! 
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1. Alte und neue Gesichter am FB15 
 
Prof. Dipl. Arch ETH Anna Jessen 

FG Entwerfen und Raumgestaltung 

ist für zwei Jahre beurlaubt, Vertretung durch 

Prof. Dipl. Arch ETH  Erika Fries 

 

Herzlich willkommen (grüezi!) 
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1. Alte und neue Gesichter am FB15 
 
 

 

 

 

Entwerfen und Stadtplanung:  

 
Vertretung Im WS 17-18 

Urs Kumberger und Verena Schmidt  

von Teleinternetcafe Berlin 

www.teleinternetcafe.de  

 

Willkommen! 
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http://www.teleinternetcafe.de/


1. Alte und neue Gesichter am FB15 
 
 

 

 

 

 
Prof. Dr. Werner Durth  

hält seine Abschiedsvorlesung  

Rebellion und Reflexion – Baukultur 1967 ff. 

am Mittwoch,29.11.2017 um 18 Uhr  

im Hörsaal- und Medienzentrum 

 

Save the date! 
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2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 
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Themenschwerpunkt „Frau Architekt“ 
Begleitend zur Ausstellung im DAM  
Verschiedene FG sind beteiligt, z.B. 
 
• Forschungsmodule bei KuGe (Salge), Techno (Joppien) 
• Stegreif „Pecha Kucha“ (Gribat, coming soon) 
• Seminar KuGe „Bauherrinnen“ (v. Engelberg) 
• Pecha-Kucha-Battle mit FH Ffm (23.11.17) 
• Mittwochabendvortrag: Diskussion zum Thema (24.01.18) 
     u.v.a.m. 
 
Nähere Infos unter  
https://www.architektur.tu-darmstadt.de/fachbereich_architektur/aktuelles_fachbereich/newsdetails_80384.de.jsp 

 
oder morgen auf dem Seminarbasar 
 
Save the date:  
 
Präsentation der Ergebnisse auf dem Workshop im DAM am 27. / 28.02.18 
  



2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 

1. Wahlpflichtfach B. Sc. (Modul 364), jew. 5 CP:  

a) Vorlesung Baurecht  

Lehrbeauftragter  

Herr Axel Wunschel,  

Rechtsanwalt für Baurecht, 

Berlin   

Freitag Nachmittag  

15.12., 12.01., 26.01, 02.02. 
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2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 

Enko III (3. Semester:) 
 
Erste Vorlesung am Mittwoch, 18.10,17 
ausnahmsweise im Kekulé-Hörsaal 
(Chemie) um 08.20 h (!!!) 
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2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 

Enko III (3. Semester:) 
 
Bitte bis morgen, Mittwoch, mit diesem 
Formular im Fachgebiet anmelden! 
 
Bitte selbst Partner-Gruppen bilden, wer 
noch keine hat, meldet sich nach der ersten 
Vorlesung (18.10.) im FG und wird dort 
„verpartnert“ 
 
Die Gruppen können, aber müssen nicht 
aus B. Sc. und B. Ed. gemischt werden.  
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2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 

Für Studierende im 3. Semester B. Sc. 
ist das sog. Scriptorium als Übung in 
den Modulen der FG A verpflichtend.  
 
In diesem Semester erstmals als 
gemeinsame Veranstaltung für alle, 
Leitung Stefanie Müller (GTA). 
 
Anmeldung als „Übung“ im jew. 
Epochenmodul (für alle drei Module 
gültig!)  
 
Montag, 17.30 – 19.00 h in Hs. 93 
Beginn:   06.11.17 



2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 

11. Oktober 2017  |  Fachbereich 15 Architektur  |  14 

Bachelor-Lehrangebot der FG A: 
 
Im WS zwei Vorlesungen: 
 
Epoche I (Archäologie), Prof. Lang  
Antike  
empfohlen für 3. Semester  
 
Epoche II (Kunstgeschichte), Prof. Salge:  
Mittelalter und Neuzeit 
empfohlen für 5. Semester 
 
GTA:  
Nachprüfungen zur Vorlesung Durth vom SoSe 17 
ab 27.02.18 (bitte rechtzeitig über TUCaN anmelden) 
 
Seminare zu allen drei Modulen:  
Wie gewohnt Online-Wahl bis Mittwoch,11.10., 17.00 h,  
Seminare und VL eines Moduls müssen nicht im selben Semester besucht werden!  



2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 
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Neues Lehrformat in Zusammenarbeit mit dem DAM und der Goethe-Universität 
Frankfurt: Wahlfach 3 CP, Bachelor und Master  
 
 



Master und Bachelor 2010 nur noch auf Nachfrage! 
 

2014, also vor 3 Jahren, wurde ein neuer Masterstudiengang eingeführt. Dementsprechend 
studieren nur noch wenige nach der älteren PO 2010. 
 
Nach den APB §38a (1) ist ein Fachbereich berechtigt, nach zwei Jahren das alte Angebot 
auslaufen zu lassen, d.h.: Man kann die Module weiter belegen, sie müssen aber nicht mehr 
automatisch angeboten werden, sondern nur noch nach Bedarf. 
 
Wir bitten alle Studierenden, die noch in der alten Ordnung sind, beim Studienbüro (Frau 
Gänzler) persönlich die entsprechenden LV / Prüfungen zu benennen, die sie im WS belegen 
wollen. Diese werden dann individuell freigeschaltet. 
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2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 



Interdisziplinäre 
LV, hier:  

FB13, 
Fassadentechnik 

wählbar für 
Bachelor und 
Master! 
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2. Infos zum Lehrangebot im WS 17-18 
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3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Immer wieder gibt es Verwirrung, wer was wählen darf (muss) und was man 
wofür anrechnen lassen kann. Daher folgt hier eine kurze Zusammenfassung: 
 
• Einzelfälle bitte IMMER im Studienbüro oder beim Studienkoordinator in der 

Sprechstunde klären.  
 

• Insgesamt gilt: Erst beraten lassen, dann belegen! Unpassende Leistungen 
können nicht nachträglich passend gemacht werden, besonders dann nicht, 
wenn andere FB involviert sind!  
 

• CPs sind Anhaltspunkte und Mindestwerte: Zuviel gemachte CPs werden 
nicht woanders verrechnet, sind aber auch kein Drama: In Wahlbereichen 
werden nur die jeweils am besten bewerteten Leistungen eingerechnet.  
 

• Wahlfächer können nicht „mitgenommen“ oder „umgebucht“ werden, 
sondern nur für Bachelor ODER Master für jeweils EIN Modul angerechnet 
werden: Bitte vorher überlegen und ggf. nachfragen! 



3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Bachelor:  
Insgesamt 20 CP Wahlbereich in vier verschiedenen Modulen 
mit jeweils 5 CP Modulgröße, bevorzugt 5. und 6. Semester 



3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Bachelor: Modul 354, Vertiefung Gestalten und Darstellen (nur B. Sc.) 

• Je ein WF des Bereichs B mit 5 CP oder mehrere WF 
mit 2 oder 3 etc. CP, jeweils benotet. 

• Lehrangebote der FG Bildnerisches Gestalten, 
Plastisches Gestalten oder Digitales Gestalten, wenn 
diese dafür freigegeben sind (bitte vorher erkundigen!) 

• Wählbar auf dem Seminarbasar mit Blauem Zettel 

• Ein Wahlzettel pro Person, bis zu vier Optionen möglich 

• Angebot jeweils im WS und SoSe gleich 

• Beschränkte Angebote, oft überfüllt.  



3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Bachelor: Modul 362, Interdisziplinäres Modul (B. Sc. und B. Ed.)  

• Besteht aus zwei Teilen, 2 CP unbenotet, min. 3 CP 
benotet 

• Interdisziplinäres „Projekt Eins“, verpflichtend zu Beginn 
des 2. Sem., unbenotet, 2 CP (nur im SoSe) 

• Benotete Leistung(en) aus dem Angebot der gesamten 
TU Da. (oder andere Unis) frei wählbar, NICHT jedoch 
Angebote des FB15, auch wenn diese sich „interdisz.“ 
nennen: Entscheidend ist die TUCaN-Nummer, die 
nicht mit 15-xxx beginnen darf, 3 CP oder mehr 

• Vergabe der „Fremdfächer“ erfolgt jeweils nach den 
Bedingungen der anbietenden FB, NICHT auf dem 
Seminarbasar.  

• Aufgabe der Studierenden, sich selbst das Passende 
zu suchen und zu organisieren, Achtung: BENOTET! 



3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Bachelor: Modul 363, Disziplinäre Vertiefung (Nur B. Sc.)  

• Wahlangebote des FB15, soweit für Bachelor 
freigegeben, Gesamtsumme mind. 5 CP, davon mind. 3 
CP benotet, hier auch sog. „Soft Skills“ möglich 

• Auch Stegreife u. ä. (1 CP, Aushänge beachten) 

• Keine „Dubletten“, also nicht erneutes Belegen von LV, 
die im Bachelor-Pflichtprogramm verankert sind. 

• Alle Fachgruppen sind wählbar (Angebote der FG B 
sind meistens durch Modul 354 bereits ausgebucht) 

• Mischen empfohlen, nicht nur aus einer Fachgruppe 
Angebote wählen, um die Chancen zu erhöhen! 

• Wählbar auf dem Seminarbasar mit Grünem Zettel, 
Achtung: Nachrangige Priorität, wenn im selben Fach 
auch Pflichtleistungen (z.B. für Master, andere B. Sc.-
Module) erbracht werden müssen, haben diese Vorrang. 

 
 



3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Bachelor: Modul 364, Wahlpflichtfach Architektur (B. Sc. und B. Ed.) 

• Nur bestimmte Angebote, in jedem Semester 
wechselnd: Baurecht, Baubetrieb, Denkmalpflege 

• Freischaltung auf individuellen Antrag (je nach 
Angebot) durch das Studienbüro, keine Zettel / 
Tucan-Wahl  

• Denkmalpflege und Baubetrieb A1 nur SoSe, 
Infos zu Baurecht im WS folgen noch  

• 5 CP benotet, Ggf. können 3-CP-Angebote 
anderer Fachbereiche im Studienbüro auf  5 CP 
aufgewertet werden. 

• Keine individuelle Absprache oder freie Wahl! 

 



3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
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Geplante Modifikation im Bachelor:  
 
• Zusammenhängender Wahlbereich mit 15 CP 
     ist geplant, aber noch nicht verabschiedet. 

 
• Dann wird Ausgleich von zuviel / zuwenig CP in 

bisher getrennten Bereichen hoffentlich möglich. 
 

• Muss noch durch Senat der TU genehmigt 
werden.   



Wahlbereich (insgesamt 20 CP): 
 

Freie Wahl aus dem gesamten Lehrangebot der TU mit 

folgenden „Minimalvorgaben“: 

• Min. 3 CP aus dem Lehrangebot des FB15 

• Min. 3 CP aus dem Lehrangebot anderer Fachbereiche der 

TU („Fremdfächer“) 

• Min. 3 sog. Stegreifentwürfe à 1 CP 

• Max. 3 CP „Soft Skills“ (Sichten, Tutorien, Buddy-

Programm o.ä., unbenotet), Keine Pflicht! 

• Frei verteilbar über alle vier Semester (Empfehlung: Nicht 

parallel zur Thesis) 

• Mind. 50% aller CPs muss benotet sein 
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3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 
 

Master: Wahlbereich, 20 CP 

Außerdem: In den Fachmodulen A und E 
sind ergänzend zur Vorlesung (2 CP) jeweils 
Wahlfächer mit 3 CP gefordert (Seminarbasar, 
in jedem Semester wählbar).   
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8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 
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4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 
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• Ab 2018 fordert die TU Darmstadt die digitale Abgabe aller Abschlussarbeiten, 
damit die Prüfung gültig ist. 

• Bezieht sich auf Bachelor- und Masterthesis ab dem WS 17/18 (ab jetzt!) 
• Die Abgabe ist NICHT identisch mit der „physischen“ Abgabe im Fachbereich, 

sondern ein separater digitaler Prozess, den alle Studierenden selbst spätestens 
am Tag der Abgabe online durchführen müssen.  

• Die digitale Abgabe muss VOR der Vorstellung (Präsentation, Kolloquium) erfolgt 
sein, sonst kann die Arbeit nicht bewertet werden.  

• Ein vom Fachbereich festgelegter Datensatz muss als pdf-a auf einen Server der 
ULB namens TUBaMa hochgeladen werden. 

• Nähere Infos gibt es bei der Thesis-Anmeldung im Studienbüro! 
• Masterthesis: Entspricht dem Datensatz für den Umdruck 
• Bachelorthesis: Wird von den Fachgebieten noch bekannt gegeben.  



4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBaMa 
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Nähere Infos 
unter:  
https://www.tu-
darmstadt.de/studieren/tu
can_studienorganisation/t
ucan_faq/details_103424.
de.jsp 

 
 
 
 
 
Am FB15 ist die 
zusätzliche  
digitale Abgabe 
der Thesis ab 
jetzt 
verpflichtend! 



4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 
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Das System 
kann ab jetzt 
getestet 
werden.  
Nicht bis zum 
letzten Tag 
warten! 
 
Achtung: 
Dateiformat 
pdf-a, 
jede Datei max. 
50 MB, 
mehrere 
Dateien sind 
möglich 
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Es gibt an der TU Darmstadt eine sog. Masterplatz-Garantie, d.h.: Jeder Bachelorabsolvent 
hat ein Recht darauf, hier im Master weiterzustudieren 
aber: 
Das ist kein Automatismus! Man wird nicht „vom Studienbüro in den Master umgeschrieben“, 
sondern man muss dies selbständig und fristgerecht in TUCaN online beantragen. Die Fristen 
sind Ausschlussfristen, d.h., man kann nach deren Ablauf erst wieder für das folgende 
Semester die Umschreibung beantragen und bleibt solange offiziell im B. Sc. Das Studienbüro 
hat darauf keinen Einfluss! 
 
Die Termine für B. Sc.-Studierende sind: Für das WiSe bis spätestens zum 15.09., für das 
folgende SoSe bis spätestens 15.03.! 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
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Hat man den Wechsel beantragt, aber dann doch den B. Sc. noch nicht fertig, bleibt man im  
B. Sc., der Antrag verfällt einfach. 
 
Hat man in einem früheren Semester den Wechsel beantragt, diesen dann aber nicht 
wahrgenommen (z.B. weil doch noch CPs fehlten), verfällt dieser Antrag ebenfalls automatisch 
und muss im folgenden Semester erneut gestellt werden. 
 
Voraussetzung für den Wechsel ist der Nachweis, dass alle Leistungen erbracht und der B. 
Sc. somit abgeschlossen ist. Dieser Nachweis muss im WiSe bis zum 30.10., im SoSe bis zum 
30.04. erfolgt sein, man hat also einen Monat „Nachspielzeit“, um alle Noten eintragen zu 
lassen. 
 
Daher gilt für alle Fachgebiete: Alle Noten aus dem vorigen Semester müssen auf Beschluss 
des FBR bis zum ersten Tag des folgenden Semesters im Studienbüro gemeldet sein. Nur 
Prüfungen / Leistungen, die im letzten Monat des alten Semesters erst erbracht wurden, 
haben eine „Nachmeldezeit“ bis zum 30.10. bzw. 30.04. 
  
Noten der Fachmodule und Entwürfe sollten bis zum 01.09. / 01.03. vorliegen, da oft die 
Zulassung zur Thesis an deren Nachweis hängt. 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
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Was kann ich tun, wenn es mit dem Wechsel dann doch nicht klappt, weil noch 
irgendwas fehlt? 
 
Unbedingt rechtzeitig in den B. Sc. zurückmelden und die Semestergebühr fristgerecht 
bezahlen, damit der Studierendenstatus erhalten bleibt.  
So bald wie möglich für  das folgende Semester wieder einen Wechselantrag stellen, aber vor 
allem die fehlenden Leistungen nachholen! 
Gefordertes Büropraktikum (3 Monate) machen, hierfür kann man sich auch beurlauben 
lassen, um die Semestergebühr zu sparen. 
Ggf. ab der zweiten Semesterwoche vorgezogene Masterleistungen  
im Studienbüro beantragen (siehe folgende Folien).  

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
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Was kann ich tun, wenn ich die Noten früher brauche (z.B. beim Wechsel an eine 
andere Uni oder wenn ich als Incomer zurück ins Ausland will)? 
 
Unbedingt so früh wie möglich bei den Fachgebieten Bescheid sagen mit folgender Frage / 
Angebot: 
„Ich brauche meine Noten bis spätestens zum ….  Wann muss ich meine Leistung spätestens 
erbracht haben, damit Sie diesen Termin einhalten können?“ 
Rechtzeitig nochmal dran erinnern und vor allem selbst Termin einhalten: Sonderwünsche 
verlangen immer eigenen Einsatz! 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
 



Vorgezogene Masterleistungen 
 
Achtung, alles im Folgenden gesagte sind studienrechtliche Regelungen: Sie können nicht 
durch individuelle Zusagen von Fachgebieten unterlaufen werden! 
 
Beschluss des FBR vom Oktober 2014 (unverändert gültig): 
 
„ c) Studierende des B. Sc. können gemäß Vorgaben der APB (4. Novelle, § 20,2) bis zu 30 
CP sog. „Vorgezogener Masterleistungen“ erbringen.  

Diese Leistungen können nur dann nach Aufnahme des Masterstudiums anerkannt werden, 
wenn sie gemäß den vom FBR des FB15 verabschiedeten Vorgaben erbracht wurden (siehe 
Anlage).“ 
 
Ist durch die gültige APB (5. Novelle,§ 20,3 und 4)  bestätigt!  

Vorgezogene Masterleistungen können nur bis zur Gesamtumfang von 30 CP erbracht 
werden, nicht in jedem Semester 30 CP! 

Wer seine 30 CP zu früh verbraucht hat, kann daraus keine Sonderrechte für vorgezogene 
Prüfungstermine ableiten: Unbedingt für den Notfall aufheben, kein Sneak preview! 
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5. Übergang vom Bachelor zum Master 
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„Vorgezogene Masterleistungen“ sind  nicht auf dem Seminarbasar / Entwurfsvorstellung wählbar! 
Vergabe im WS ab 16.10.17 durch eigenes Formular im Studienbüro, erst danach erfolgt die  Anmeldung 
in TUCan (wie alle anderen Leistungen) bis spätestens 30.06.17 (Ende der Anmeldefrist) 
Bitte seien Sie fair und halten Sie sich an die Spielregeln! 

Vorgezogene Masterleistungen, hier der gültige Beschluss des FB 15 vom Oktober 2014: 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
 



ab nächster Woche:  
 
Antragsformular im 
Studienbüro 
abgeben! 
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Vorgezogene Masterleistungen 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
 



Tipps des Studiendekanats: 
 
Erst den Bachelor zügig fertig machen, dann sofort in den Master wechseln, nicht ewig zwei halbe 
Sachen nebeneinanderher machen.  
 

Vorgezogene Leistungen sind nur als Notlösung gedacht, wenn am Ende des B. Sc.-Studiums noch ganz 
wenige Prüfungen fehlen, und man nicht ein Semester lang rumsitzen will. 
 

Die zuvor genannten, nun in den APB verankerten Bedingungen (§ 20,3) werden ab jetzt vor der 
Verbuchung überprüft: Vorgezogene Masterleistungen können erst und nur dann beantragt und gültig 
erbracht werden, wenn alle Entwürfe, Thesis und gesamte Orientierungsphase abgeschlossen ist 
(Module 311-325, 331, 341, 351, 361).  
 
Auch vorgezogene Masterleistungen müssen korrekt in TUCaN angemeldet werden, sonst können sie 
nicht eingetragen und auch nicht später „nachgetragen“ werden: Auch hier gilt wie immer: Keine 
vorherige Prüfungsanmeldung, keine CPs! 
 

Auf keinen Fall Master-Module belegen wollen, wenn man die entsprechenden Bachelor-Module in 
diesen Fächern noch nicht abgeschlossen hat.  
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Vorgezogene Masterleistungen 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
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Nicht zulässig: Druck machen wegen Studiengangwechsel oder bevorstehendem Abschluss!!! 
 
Die Studienordnungen des FB15 sehen in der Mehrheit sog. Studienleistungen vor. Diese 
können beliebig oft wiederholt werden, müssen aber dafür nur einmal im Jahr angeboten 
werden. Die Studierenden sind selbst verantwortlich, sich rechtzeitig darum zu kümmern! 
 
Diese Regelung ist unabhängig von der Prüfungsform (Klausur, mündlich, Abgabe, Hausarbeit 
etc.). Es gibt Fachgebiete, die Studienleistungen auch häufiger anbieten, das ist aber ein 
freiwilliger Zusatzservice und kann nicht als Gewohnheitsrecht eingefordert werden. Die 
Lehrenden können jederzeit auf den vorgeschriebenen Rhythmus „einmal pro Jahr“ 
zurückkehren.  
 
Das Bestehen einer Leistung / Prüfung kann nicht dadurch erzwungen werden, „weil sie doch 
die letzte ist und man sonst ein Jahr warten muss“. Jede Leistung muss mit den gleichen 
Kriterien bewertet werden (Gleichbehandlungsgrundsatz!) 
 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
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Individuelle Ausnahmen, also Nachprüfungen außerhalb des Turnus, können nur dann auf 
persönlichen schriftlichen Antrag durch den Studiendekan genehmigt werden, wenn folgende 
Bedingungen zutreffen:  
 
Alle anderen Leistungen des Studiengangs sind nachweislich (Leistungsnachweis aus TUCaN 
beifügen!) erfolgreich abgeschlossen, es fehlt nur noch diese eine Leistung zum Abschluss. 
 
Den Studierenden entstehen individuelle besondere Härten (z.B. drohender Bafög-Verlust), die 
jeweils im Einzelfall rechtssicher nachzuweisen sind (Behauptung genügt nicht!). 
 
Bitte ggf. erst beim Studienkoordinator in der Sprechstunde nachfragen! 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 
 



Themen 
 
1. Alte und neue Gesichter am FB15  

2. Infos zum Lehrangebot im WS 17/18  

3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 

4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 

6. Regelmäßige Semestertermine 

7. Ablauf der O-Woche 

8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 
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Immer wieder verpassen die Studierenden Termine, die von der TU vorgegeben wurden, für An- oder Abmeldungen. Das Studienbüro kann diese 

Termine nicht nachträglich „übersteuern“ und ist nicht verpflichtet, jeden einzelnen Studi daran zu erinnern, also bitte aus eigenem Interesse 

einhalten! 

 

 

6. Regelmäßige Semestertermine 
 

Datum  betrifft…. Gegenstand / Inhalt  Bemerkungen  
01.10. alle Semesterbeginn Nachprüfungen oder Klausuren, die gemäß Semesterplan dorthin 

gelegt wurden.  
Letzter Termin für die Meldung aller Noten aus dem SoSe durch 
die FG an das Studienbüro 

05.10. Studierende Ende der Rückmelde-Nachfrist Gilt auch für Semestergebühren! Säumniszuschlag, derzeit 30,- € 

7 Tage vor 
Vorlesungsbeginn 

alle  O-Woche Präsenzpflicht für Lehrende und Lernende, jeweils Dienstag 14.00 
VV für alle, Mittwochs Wahlen  

2.-3.  Woche 
Oktober 

alle Vorlesungsbeginn Beginn aller TUCaN-Anmeldungen, nach Möglichkeit erster Termin 
aller LV; Beginn Anmeldungen für Vorgezogene Masterleistungen  

2. 
Vorlesungswoche 

alle  kurze Exkursionen im Rahmen der 
Entwürfe 

  

30.10. 
  

Lehrende Nachmeldung Noten aus dem SoSe Letzter Termin zur Meldung von Noten, der Abgabe / Erbringung 
erst im September erfolgt ist.  

B. Sc-Studierende, 
die in den M.Sc. 
wechseln wollen 

Letzter Termin zum Nachweis, dass 
der B. Sc. im SoSe abgeschlossen 
wurde 

Bis zu diesem Termin kann der Wechsel in den M.Sc. noch 
erfolgen, wenn er zuvor (noch im SoSe) rechtzeitig über TUCaN 
beantragt wurde, sonst bleiben die Studierenden im B. Sc.  

30.11. Studierende, die 
ins Ausland wollen 

Ende der Meldefrist für 
Interessenten des jeweils folgenden 
Studienjahrs 

Nähere Infos im IOA (Valentina Visnjic) 

15.12. Studierende Ende der Anmeldefrist TUCaN  Spätester Termin für die Prüfungsanmeldungen, d. h. Leistungen, 
die im WS erbracht werden sollen 
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zweiter Teil Semestertermine, ab Januar:  

 

6. Regelmäßige Semestertermine 
 

Datum  betrifft…. Gegenstand / Inhalt  Bemerkungen  
15.01.  
  

Auswärtige Bewerber Ende der Bewerbungsfrist für den Master im 
folgenden SoSe  

Gilt auch für Studierende, die von anderen Unis in 
ein höheres Semester wechseln wollen. Anmeldung 
über TUCaN, Zusendung der Mappe, geforderte 
Sprachnachweise müssen vorliegen. 

Studierende der TU Fristende  Studiengangwechsel (z.B. von einem anderen 
Studiengang zur Architektur) 

eine Woche vor 
dem jew. 
Prüfungstermin 

alle Studierenden Letzte Möglichkeit zur Abmeldung von Prüfungen Achtung, flexibler Termin, richtet sich nach den auf 
TUCaN angegebenen Abgabe / Prüfungsterminen 
jeder einzelnen LV 

15.03. 
  

B. Sc-Studierende, 
die in den M.Sc. 
wechseln wollen 

Letzter Stichtag, bis zu dem eine Anmeldung für den 
Wechsel ins Masterstudium im kommenden 
Semester erfolgt sein muss 

Voraussetzungen: Erwartung, dass im WS 
tatsächlich alle Leistungen des B. Sc. erfolgreich 
abgeschlossen wurden (auch wenn diese noch nicht 
eingetragen sind) 
Der Antrag verfällt, wenn der Nachweis nicht erfolgt, 
Studierende, die die Semestergebühr bezahlt 
haben, bleiben im SoSe weiter B. Sc.  
Der Antrag muss in jedem Semester neu gestellt 
werden, wenn er noch nicht erfüllt wurde. 

alle Studierenden Ende Rückmeldefrist für das SoSe   



Themen 
 
1. Alte und neue Gesichter am FB15  

2. Infos zum Lehrangebot im WS 17/18  

3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 

4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 

6. Regelmäßige Semestertermine 

7. Ablauf der O-Woche 

8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 
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Neu: Wahlzettel werden jetzt nur „einfach“ ausgegeben, A5 Format, kein unbeschränkter 
Nachschub, bitte erst überlegen, dann ausfüllen!  
Bitte beachten Sie auch weiterhin die richtige Wahlzettelfarbe: 
 
Wahlfächer als Teil der Fachmodule A, B, E (Master 2014): Weiß 
Master: Normale Wahlfächer und Entwürfe: Gelb 
Bachelor (Pflichtmodule, z.B. Wahlfach Gestaltung, Wahlfach Städtebau): Blau 
Gäste anderer Fachbereiche oder freies Wahlmodul, z.B. B22, 363: Grün 
Als freies Wahlmodul 363 können alle LV des Master-Wahlbereichs gewählt werden 
Nur bei Entwürfen: Rot für B. Sc.-Thesis 
 
Wie bisher ist die Anwesenheit beim ersten Termin der LV entscheidend für die Platzvergabe, 
die Anmeldung in TUCaN (incl. Prüfung!) erfolgt durch die Studierenden selbst ab Mo., 
16.10.17 bis spätestens 15.12.17 
 
Helpdesk von Fachschaft und Studienbüro jetzt im EG vor dem Fachschaftsraum, dort auch 
Ausgabe der Wahlzettel: Pro Person nur einen von jeder Sorte! 
Spezielle Wahlzettel nur (!!!) für Erasmus und Exchange-Students beim Helpdesk des IO(A) im 
1. OG. 
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7. Ablauf der O-Woche 
 

16.00 – 17.00       Mentorentreffen 



7. Ablauf der O-Woche 
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7. Ablauf der O-Woche 
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Anmeldung bis 
Mittwoch 17:00 h 

Wahlen FG A für B. Sc.-Seminare 
wieder Digital Online   

http://www.gta.architektur.tu-
darmstadt.de/media/architektur/fachgruppe_
a/gta/aktuelles/WiSe_2017-
18_Wahlformular_FGA-final.pdf 

Vorlesung und Seminar müssen nicht im 
gleichen Semester  belegt werden.  

 

 

 

 

 

http://www.gta.architektur.tu-darmstadt.de/media/architektur/fachgruppe_a/gta/aktuelles/WiSe_2017-18_Wahlformular_FGA-final.pdf
http://www.gta.architektur.tu-darmstadt.de/media/architektur/fachgruppe_a/gta/aktuelles/WiSe_2017-18_Wahlformular_FGA-final.pdf
http://www.gta.architektur.tu-darmstadt.de/media/architektur/fachgruppe_a/gta/aktuelles/WiSe_2017-18_Wahlformular_FGA-final.pdf
http://www.gta.architektur.tu-darmstadt.de/media/architektur/fachgruppe_a/gta/aktuelles/WiSe_2017-18_Wahlformular_FGA-final.pdf


seit 30.09.2017 online 
 
Danke an Valentina Visnjic und 
Madeleine Gaenzler! 
 
 
Mit aktuellen Stundenplänen, 
allen Entwürfen, Seminaren 
etc.  
 
Ideal zur Vorinfo für den 
Seminarbasar! 
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Semester Booklet WS 17-18- jetzt zum Download 
https://www.architektur.tu-
darmstadt.de/media/architektur/studiumneu/downloads_2/fb_15_allgemein/semesterbooklet/Semesterbooklet_WiSe_201718.pdf 

7. Ablauf der O-Woche 
 

http://www.architektur.tu-darmstadt.de/architektur_studieren/aktuelles_studierende/index.de.jsp


11. Oktober 2017  |  Fachbereich 15 Architektur  |  50 
 

7. Ablauf der O-Woche 
 

Donnerstag Nachmittag noch nichts vor? 
 
 
 
Kurzfilmschau mit Beitrag auch des FB15! 



Neu: Wahlzettel werden jetzt nur „einfach“ ausgegeben, A5 Format, kein unbeschränkter 
Nachschub, bitte erst überlegen, dann ausfüllen!  
Bitte beachten Sie auch weiterhin die richtige Wahlzettelfarbe: 
 
Wahlfächer als Teil der Fachmodule A, B, E (Master 2014): Weiß 
Master: Normale Wahlfächer und Entwürfe: Gelb 
Bachelor (Pflichtmodule, z.B. Wahlfach Gestaltung, Wahlfach Städtebau): Blau 
Gäste anderer Fachbereiche oder freies Wahlmodul, z.B. B22, 363: Grün 
Als freies Wahlmodul 363 können alle LV des Master-Wahlbereichs gewählt werden 
Nur bei Entwürfen: Rot für B. Sc.-Thesis 
 
Wie bisher ist die Anwesenheit beim ersten Termin der LV entscheidend für die Platzvergabe, 
die Anmeldung in TUCaN (incl. Prüfung!) erfolgt durch die Studierenden selbst ab Mo., 
16.10.17 bis spätestens 15.12.17 
 
Helpdesk von Fachschaft und Studienbüro jetzt im EG vor dem Fachschaftsraum, dort auch 
Ausgabe der Wahlzettel: Pro Person nur einen von jeder Sorte! 
Spezielle Wahlzettel nur (!!!) für Erasmus und Exchange-Students beim Helpdesk des IO(A) im 
1. OG. 
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7. Ablauf der O-Woche 
 



Um die erwünschte Durchmischung der verschiedenen Studierendengruppen bei 
den Entwürfen sicher zu stellen, gilt weiterhin folgende Regelung: 
 
In jedem Entwurf werden bis zu 35 Plätze vergeben 
Verteilung: 15 Master, 15 Bachelor-Thesis, fünf Plätze Reserve. Ist eine Kategorie durch die 
Wahlergebnisse nicht voll ausgefüllt, können die Plätze mit Studierenden der anderen 
Kategorie aufgefüllt werden. 
In den Master-Wahlfächern A, B und E werden jeweils bis max. 50% der Plätze für 
Fachmodul-Studierende reserviert 
Vorrang hat bis zum Erreichen der Höchstzahl von 35 die möglichst vollständige Umsetzung 
der Studierendenwünsche, auch wenn dies zu Ungleichverteilungen bei den Lehrenden führt. 
Bei Überbuchung wird wenn möglich die Zweit- und Drittwahl realisiert, bis auch diese das 
Limit erreicht hat. 
Die Fachschaft überprüft den korrekten Ablauf der Platzverteilung. Die Lehrenden haben 
hierauf keinen Einfluss, die Vergabe erfolgt ausschließlich durch das Studienbüro. Im Falle 
einer Überbuchung entscheidet die Zufallswahl (Blindziehung).  
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7. Ablauf der O-Woche 
 



Themen 
 
1. Alte und neue Gesichter am FB15  

2. Infos zum Lehrangebot im WS 17/18  

3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 

4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 

6. Regelmäßige Semestertermine 

7. Ablauf der O-Woche 

8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 
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8. Neues Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

Das Problem:  
 Der TU-Datenschutzbeauftragte untersagt das Aushängen von Listen, die auf individuelle 

Personen Rückschlüsse zulassen. 
 Das gilt auch für Listen mit Matr. Nr., weil auch hier die dahinterstehenden Namen 

entschlüsselt werden könnten. 
 Durch die mehrfach wiederholte, nicht zulässige Praxis der Studierenden, aushängende 

Listen abzufotografieren und in Facebook u. ä. zu posten, ist die TU auf unsere Praxis 
erneut aufmerksam gemacht worden und hat diese für die Zukunft untersagt.  
 

Die Lösung:  
 Die Listen (Matr. Nummer) werden ab Donnerstag in Zeus eingestellt, wo sie nur für 

Mitglieder des FB15 einsehbar sind.  
 Das muss auch so bleiben, Kopieren, Posten, Screenshot etc. ist unzulässig und 

unnötig! Bitte halten Sie sich dran! 
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8. Neues Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  
 

Die Lösung:  
 
 Die Listen liegen ab Donnerstag Nachmittag auf „zeus-Datenaustausch“ im Ordner „von_fb-

studienbuero“. Hierum kümmert sich das Studienbüro. (Bitte sehen Sie von Nachfragen ab 
und gedulden Sie sich, bis die Daten sichtbar sind) 
 Damit das Studienbüro die Listen einstellen kann, müssen diese zunächst von den 

Fachgebieten auf Basis der Wahlzettel erstellt werden: Diese bitte bis Donnerstag 12.00 h 
auf den versandten Formularen an Madeleine Gänzler zurücksenden 
 Wir bitten alle Fachgebiete, sich daran zu halten und keine Listen auf die Homepage zu 

stellen, an die Tür zu kleben etc., sondern nur folgenden Hinweis anzubringen / mitzuteilen: 
 

 

Die Teilnehmerlisten WS 17-18 liegen ab Donnerstag auf 
„zeus“ im Ordner „von_fb-studienbuero“. 



Themen 
 
1. Alte und neue Gesichter am FB15  

2. Infos zum Lehrangebot im WS 17/18  

3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 

4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 

6. Regelmäßige Semestertermine 

7. Ablauf der O-Woche 

8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 
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9. Stundenpläne fürs WS 17-18 
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9. Stundenpläne fürs WS 17-18 
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FG A: 
Bitte Vorlesung Lang 
Epoche I besuchen! 



9. Stundenpläne fürs WS 17-18 
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FG A: 
Bitte Vorlesung Salge  
Epoche II besuchen! 



9. Stundenpläne fürs WS 17-18 
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Fachmodule:  
Vorlesungen E und D, 
Seminare A, B und E 

Gr. Hs. L301/93  
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9. Semesterablauf WS 17-18 
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9. Prüfungspläne und Abgaben WS 17-18 
 

Weihnachtspause   Abgaben 4.-6.KW 
          Bachelor          Masterentwürfe    Masterthesis 



11. Oktober 2017  |  Fachbereich 15 Architektur  |  63 
 

9. Prüfungspläne für WS 17-18 
 

Gr. Kommission    Blockwochen , Prüfungen   Semesterferien ab 05.03.  
Thesis 
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9. Prüfungspläne für WS 17-18 
 

Karwoche OSTERWOCHE 
Klausuren u.ä. O-Woche SoSe, Projekt Eins  



Themen 
 
1. Alte und neue Gesichter am FB15  

2. Infos zum Lehrangebot im WS 17/18  

3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 

4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 

6. Regelmäßige Semestertermine 

7. Ablauf der O-Woche 

8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 

11. Oktober 2017  |  Fachbereich 15 Architektur  |  65 



11. Oktober 2017  |  Fachbereich 15 Architektur  |  66 
 

10. Sonstige Infos: Thema Forschung 
 

 Forschungspreise am FB 15: 
1. Heinz-Stillger-Preises 2017 – Erstmals ausgeschrieben! 
Studentische Forschung am Fachbereich Architektur, Deadline für Nominierungen seitens der 
ProfessorInnen am 06.11.2017 (bitte sehr gute Forschungsmodulbeiträge nominieren und die 
VerfasserInnen sehr zeitnah über das Verfahren, die Bewerbung und deren Modalitäten informieren).  
Die Vorjury findet voraussichtlich am 21.oder 22.11., die Entscheidungsjury und Preisverleihung findet im 
Rahmen des 4. Tages der Forschung am 06.12.2017 statt.  
 
2. Dritte Seed-Fund Runde: Hauptgewinn 50% Wimistelle für sechs Monate für einen Forschungsantrag!  
Deadline für Anträge 15.01.2018 - Es werden 3 sechsmonatige Förderungen einer 50%-Stelle für 
erfolgsversprechende Antragsskizzen für Forschungsprojekte an Wimis, aber auch externe BewerberInnen, 
die von einem/r Professor/in unterstützt werden, vergeben. Erhofft sich insbesondere auch Bewerbungen 
aus den Bereichen Entwurf (FG D und Gestaltung FG B).  
Markus Kip wird gemeinsam mit einem Seedfund-Stipendaten der Vorrunden noch einen Workshop 
anbieten 
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10. Sonstige Infos: Thema Forschung 
 

„Lehrfrei, aber lehrreich“: 
4. Tag der Forschung am Mittwoch, 
06.12.17 
 
an diesem Tag keine Vorlesungen, 
Korrekturen etc., statt dessen: 
 
Was bedeutet Forschen am FB15? 
 
Alle Lehrenden und Studierenden sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen.    



10. Mittwochabendvorträge, jeweils Mi., 18.00 h, keine CP!  
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Abgaben Thesis: 
 
Wichtig: Keine Verschiebung des Abgabezeitpunkts durch Attest (bisher Dienstag / Freitag) 
mehr zulässig, aber statt dessen Abmeldung bis zum Tag der Abgabe, Dienstag 06.02.18, 
23.59 h möglich. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt muss auch die Digitale Abgabe in TUBama erfolgt sein.  
Das Studienbüro überprüft ab Mittwoch, 07.02.18, ob diese vorliegen: Sonst keine Prüfung 
möglich! 
 
Daher Bitte an alle Betreuer: unbedingt in der letzten Visite  im Januar klare Empfehlung 
aussprechen, ob ein Rücktritt ggf. besser wäre, um Durchfallen zu vermeiden! 
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10. Sonstige Infos: Rechtsfragen 
 



Vertieferentwurf im Master: Zur Rechtslage 
 
 Der Vertieferentwurf ist eine eigene Prüfung, kein späterer Zusatz zu einem vorher bereits 

abgeschlossenen Entwurf. 
 Wenn vorher bereits zwei Entwürfe abgeschlossen und eingetragen wurden, ist der dritte 

und letzte automatisch der Vertieferentwurf.  
 Wurden die beiden ersten Entwürfe in nur einer Richtung (z.B. Städtebau) absolviert, ist der 

dritte als Vertieferentwurf automatisch einer der anderen Richtung (hier: Hochbauentwurf) 
Beide Felder müssen in den drei Entwürfen mindestens einmal abgedeckt sein.  
 Die Frage, ob ein Entwurf vertieft werden kann, ist NICHT abhängig von der Note, die er als 

„normaler Entwurf“ erhalten hätte: Der Vertiefer erhält nur EINE Note (20 CP), die nach 
abgeschlossener Vertiefung eingetragen wird. Er kann nur ganz oder gar nicht bestanden 
werden. Falls die Vertiefung scheitert, ist auch der Entwurf nicht bestanden.  
 Die nachträgliche Vertiefung bereits in früheren Semestern abgeschlossener Entwürfe ist 

nicht „verboten“, aber auch nicht so vorgesehen, also kein Rechtsanspruch oder Regelfall.  
 Falls der erste oder zweite Entwurf vertieft werden soll, findet das in der Regel auf Wunsch 

der Studierenden und in Absprache mit den Fachgebieten im gleichen Semester, also sofort, 
nicht nachträglich statt. In der Regel sollte der letzte zugleich der Vertieferentwurf sein.   
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10. Sonstige Infos: Rechtsfragen 
 



10. Sonstige Infos: Änderung bei Sprechzeiten  
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Neu im WS: StuKo-Sprechstunde jetzt Dienstag und Donnerstag, immer 12-13 h   



Wie bereits im letzten Semester können (und sollten) alle drei Anmeldungsvorgänge für Modul, 
Lehrveranstaltung und Prüfung von Anfang an (ab nächsten Montag) und gleichzeitig bis spätestens zum 
15.12.17 erfolgen. 

Es gilt auch weiterhin: Ohne TUCaN-Anmeldung zur Prüfung keine Notenverbuchung! 

Für Fachgebiete: Verpflichtung, die erfolgreiche Prüfungsanmeldung vor Vergabe einer Note durch 
Ausdruck der TUCaN-Liste sicherzustellen. 

Benotungen ohne TUCaN-Anmeldung sind auch weiterhin ungültig, auch bei, vor oder nach dem 
Wechsel der Studienordnung! 

Die Verantwortung für die erfolgreiche Anmeldung liegt allein bei den Studierenden, sie kann nicht auf 
das Studienbüro abgewälzt werden.  

Bei Problemen bitte vor dem 15.12.17 im Studienbüro melden!  
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Wie immer: TUCaN … 

10. Sonstige Infos 
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„Ich kann mich nicht anmelden“ und wie man das vermeidet 
 
Immer wieder treten Probleme auf (z.B. bei den Fachmodulen), dass einzelne Studierende 
keinen Anmeldebutton finden, andere bei denselben LV schon. Woran liegt‘s? 
 
Antwort: Sie sind schon angemeldet, haben es aber vergessen. Wie das?  
 
Wer sich in einem früheren Semester schon mal für eine Prüfung angemeldet hat, bleibt 
darauf angemeldet, bis eine Note eingetragen ist. Daher kann man sich im folgenden 
Semester nicht mehr erneut für dieselbe Prüfung anmelden (d.h. z.B.: Dieselbe 
Vorlesungsprüfung ein Jahr später).  
 
Einfache Lösung: Gegen Ende des Semesters von allen Modulen, LV und Prüfungen 
abmelden, die man in diesem Semester nicht abschließen kann, wird oder will, dann hat man 
im nächsten Semester wieder die ganze Auswahl.  
 
Und wie immer: Bei Problemen rechtzeitig (vor dem Ende der Anmeldezeit, im WS bis 
15.12.17) ins Studienbüro (Frau Gänzler) kommen und nachfragen. Danach ist es zu spät! 

10. Sonstige Infos 
 



Leistung erbracht, 1,0 bewertet, aber nicht zur Prüfung angemeldet? 
Kann nicht angerechnet und muss wiederholt werden!  
 
Das Studienbüro hat keinen Ermessensspielraum und kann nachträglich nichts tun! Nur Sie 
selbst können sich anmelden! Das gilt auch für die Einhaltung der Fristen. 
 
Wer nicht rechtzeitig selbst dran denkt, ist selbst verantwortlich! 
 
TUCaN oder das Studienbüro löschen niemals bereits vollzogene Anmeldungen. Ist eine 
Anmeldung nicht vorhanden, wurde sie entweder niemals vollständig oder richtig getätigt 
oder von den Studierenden selbst (vorschnell/ irrtümlich) wieder gelöscht. 
 
  
 
 
  

„Prüfungsleistungen dürfen nicht ohne Anmeldung abgelegt werden. […]ohne 
Anmeldung können keine Leistungen verbucht werden. Das TUCaN - Team werde ich 
mit Einzelfällen nicht befassen. Der Prüfling  ist beweispflichtig für eine Anmeldung. 
Jeder Prüfling kann im TUCaN nachprüfen, ob er sich erfolgreich angemeldet hat. Wer 
dies unterlässt, handelt auf eigenes Risiko.“   
 
Zitat aus einer Mail des Justiziars der TU, Gerhard Schmitt, vom 18.09.12 
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Aus gegebenem Anlass wieder ein paar nicht ganz neue, aber immer noch goldene Regeln: 
 
1. Auch im SoSe konnten zahlreiche Studierende ihre Leistungen zuletzt nicht verbuchen lassen, weil sie vergessen 

hatten, sich korrekt zu allen drei Elementen Modul, Lehrveranstaltung und Prüfung anzumelden. Nur „zwei von drei“ 
reichen nicht! 
 

2. Machen Sie alle drei Aktionen so bald wie möglich (ab 16.10.) und auf einmal – Abmelden können Sie sich, falls 
nötig, immer noch (bis eine Woche vor dem Prüfungs- / Abgabetermin, bei Entwürfen sogar bis zum Tag des 
Abgabetermins). 
 

3. Überprüfen Sie sorgfältig und rechtzeitig auf dem Dokument „Meine Prüfungen“, ob Sie wirklich für alles angemeldet 
sind: Falls Sie unsicher sind, gehen Sie mit dem Ausdruck rechtzeitig (vor dem 15.12.2017) zu Frau Gänzler.  
 

4. Nur Sie selbst können sich an- und abmelden. Das Studienbüro übernimmt das nicht für Sie, auch nicht die 
Fachgebiete. Die Lehrenden sind nicht verpflichtet, Sie auf fehlenden Anmeldungen hinzuweisen! 
 

5. Falls Sie etwas nicht abgeben / eine LV nicht weiter besuchen, teilen Sie dies den Lehrenden mit und melden Sie sich 
in TUCaN wieder ab, sonst erhalten Sie eine 5.0 eingetragen oder verlieren sogar einen von ggf. nur drei 
Prüfungsversuchen.  
 

6. Und ganz wichtig: Keine Ausnahmen, keine Einzelfallprüfung! Auch nicht „weil Sie es sind!“ Die Fachgebiete haben 
hierauf keinen Einfluss. Das Studienbüro kann Ihnen nach dem 15.12.2017 auch nicht mehr helfen.  
 

7. Der Studiendekan kann hier nicht anders entscheiden, als die Rechtslage vorgibt, und stimmt sich immer mit dem 
Studienbüro ab. Es hat also keinen Sinn, ihn nochmal dasselbe zu fragen und zu hoffen, dass er anders entscheidet. 
Das kostet alle Beteiligten nur Zeit und Nerven! 
 

8. Betrifft Fremdfächer: Andere Fachbereiche können andere Regelungen, Fristen etc. haben: Gültig ist immer die 
Vorgabe des FB, der die entsprechenden LV anbietet. Der Hinweis „beim FB 15 ist das aber anders“ hilft da nicht. Es 
ist Ihre Pflicht, sich rechtzeitig dort zu informieren.  
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Werkstatt-News 
 
1. Sicherheitsregeln für die stud. Werkstatt 
- Es wird Sicherheitseinweisungen geben, die 1 Jahr gültig sind 
- Danach muss neu unterwiesen werden. 
 
2. Verlängerte Öffnungszeiten in den Hauptabgabezeiten   
- Genaueres wird in Aushängern veröffentlicht 
 
3. 3D Druckraum 
- Der 3D-Druckraum ist  im 2. OG und wird von der Werkstatt betrieben 
- Z.Zt. Di. und Do. geöffnet  
- Die Öffnungszeit wird auch an der Türe und per Aushang  kommuniziert 
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http://www.fachschaft.architektur.tu-darmstadt.de/ 



Informationen für Alle 

Beim Kochen in den Teeküchen auf die 
Rauchentwicklung achten 
Wenn der Rauchmelder los geht kostet 
das den betroffenen Saal 800€ 
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Pflaster zum Auffüllen der 
Erste-Hilfe-Kästen gibt es 
bei den Hausmeistern. 
Leere Kästen bitte dort 
melden. 

Spindrückmeldung 
Denkt daran eure Spinde 
zurückzumelden, immer in 
den ersten 4 Wochen des 
Semesters, sonst werden 
sie an jemand anders 
vergeben. 

Modelle die zwischen den 31.3. bzw. 
30.9. und dem jeweiligen Freitag der 
Orientierungswoche, auf den 
Spinden, Galerien, den 
Unterstufensälen und in den Ecken 
außerhalb der Arbeitssäle stehen 
dürfen weggeworfen werden. 



Informationen zu Exkursionen, Testaten und Korrekturen 

Entwurfsexkursionen sind 
nicht verpflichtend, eine 
Teilnahme an den 
Entwurfsexkursion ist 
empfehlenswert. 
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Zwischentestate dürfen nicht 
benotet werden, es kann aber 
Bonus-/Maluspunkte für 
bestandene bzw. nicht 
bestandene Testate geben. 

Bei Seminaren mit Exkursion ist diese 
verpflichtend.  
Bitte bei Terminüberschneidung mit 
Klausuren sofort der Seminarleitung 
und der Fachschaft bescheid sagen. 

Es existiert keine 
Anwesenheitspflicht. 
Ausnahme: Lehrform Seminar 
Korrekturen sollten wahrgenommen 
werden. Schaut euch auch die Korrekturen 
der Mitstudierenden an! Die Lehrenden sind 
nicht verpflichtet, für jeden Studierenden 
alles von neuem zu erklären. 



Informationen zur Sicherheit im Haus 
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Wenn euch auf dem Campus oder im Haus Personen begegnen, die offensichtlich nicht der 
Uni angehören und sich unangemessen verhalten, zögert nicht die Polizei zu rufen! 
 
Polizei: 110 
 
Bedrohungsmanagement TU: 06151-16 4444 
               bm-team@tu-darmstadt.de 
 
Fachschaft: Briefkasten (anonym) 
 wenn die Tür offen steht 
 fachschaft@architektur.tu-darmstadt.de 
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Sichten 22 
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Sichten 22: Studentisch kuratierte Jahresausstellung des 
Fachbereichs, 06.-10.11.17, Centralstation  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Last but not leastwe want to point out some very interesting events coming up:
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Themen 
 
1. Alte und neue Gesichter am FB15  

2. Infos zum Lehrangebot im WS 17/18  

3. Die Wahlmodule: Was wie wählen? 

4. Demnächst Pflicht: Digitale Abgabe via TUBama 

5. Übergang vom Bachelor zum Master 

6. Regelmäßige Semestertermine 

7. Ablauf der O-Woche 

8. Verfahren für die Bekanntgabe der Wahllisten  

9. Stundenpläne fürs WiSe, Semesterfahrplan  

10.Sonstige Infos 

11. Ihre Fragen, bitte 
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